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Alles was Recht ist! 

Wir laden Sie herzlich ein zur 

Vernissage 
sehen, erkennen, gestalten 
30.1.2010 13:00 Kanzlei 

Wir freuen uns auf Ihr kommen! 
 

Dr.Irina und Andreas Berthold 
Helga Rost-Haufe  

Anmeldung 

 

Ausgabe  1/2010 

Kasse muss digitales Hörgerät zahlen 

Die Krankenkasse darf Hörgeschädigte nicht auf 

die Versorgung mit unzureichenden Festbetrags-

hörgeräten verweisen. 

 
Viele hörbehinderte Menschen wünschen digitale Hör-

geräte. Unter welchen Voraussetzungen und in welcher 

Höhe die Krankenkasse die Kosten für ein digitales Hör-

gerät zu tragen hat und ob sie ihre Leistungspflicht auf 

einen die Kosten der Versorgung unter Umständen 

nicht vollständig abdeckenden Festbetrag begrenzen 

kann, ist nunmehr vom BSG abschließend geklärt wor-

den. Danach hat die Krankenkasse für die medizinisch 

notwendige Versorgung eines nahezu ertaubten Versi-

cherten mit einem digitalen Hörgerät über den bereits 

übernommenen Teilbetrag von 987,31 Euro hinaus 

auch die restlichen Kosten in Höhe von 3.073 Euro zu 

tragen.  

BSG, Urteil vom 17.12.-2009, Az: B 3 KR 20/08 R 

Der Newsletter ersetzt keine anwaltliche Beratung! Für Fahrlässigkeit wird keine Haftung übernommen. 

Um Ihren Namen aus unserer Adressenliste zu entfernen, klicken Sie bitte hier 
Fragen oder Anregungen?  info@kanzlei-berthold.de oder rufen sie doch an! 

Gesundheit 

Weitere Details   

Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. 

So steigt der gesetzliche Mindestunterhalt ab 1.1.2010 
- für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres von 
281 Euro auf 317 Euro, 
- für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
von 322 Euro auf 364 Euro und 
- für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
von 377 Euro auf 426 Euro. 

Familie  

Weitere Details 

Periodisch anfallende Be-
triebskosten darf der Ver-
mieter komplett umlegen. 
Eine Öltankreinigungsrech-
nung, die alle 4 Jahre an-
fällt, darf voll in die Be-
triebskostenabrechnung auf-
genommen werden. 
BGH Urteil 11.11.09 
AZ VIII ZR 221/08 

Haus und Hof 


